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Vereinbarung über "Lerntherapie in Schule" zwischen

KREISEL e.V., vertreten durch Dr. Jochen Klein,

und der Schule ..............................................................................................

vertreten durch ................................................................................................

KREISEL e.V. finanziert die Tätigkeit eines Lerntherapeuten an der Schule. KREISEL e.V. schließt einen Honorarvertrag mit einer Lerntherapeutin und bezahlt diese. Die Therapeutin ist regelmäßig in der Schule und arbeitet mit den Kindern einzeln oder in Gruppen.

Ein lerntherapeutisches Schulprojekt ist in der Regel auf ein Jahr angelegt. Kurz vor Ablauf des Jahres entscheidet KREISEL e. V. gemeinsam mit der Schule und dem Lerntherapeuten, ob eine Fortsetzung der Arbeit in Betracht kommt. 

Diese Vereinbarung beginnt am ...........................................                             

Voraussetzung für die Teilnahme eines Kindes ist sowohl dessen lerntherapeutische als auch finanzielle Bedürftigkeit.

Eine lerntherapeutische Bedürftigkeit liegt vor, wenn das jeweilige Kind eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten - das sind Lese- und Rechtschreibstörung, isolierte Rechtschreib- und isolierte Rechenstörung - bzw. eine kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten hat.

Die finanzielle Bedürftigkeit der Kinder muss durch eine Selbstauskunft der Eltern nachgewiesen sein. 

Die Schule sichert die folgenden Punkte zu:

1. Einen geeigneten Raum kostenlos und exklusiv für die Zeit der Lerntherapie zur Verfügung zu stellen

· für den Raum erhält die Lerntherapeutin einen eigenen Schlüssel und einen abschließbaren Schrank

2. Dass die Kinder für das Projekt nach Möglichkeit alle aus einer Klasse kommen 

3. Dass die beteiligten Lehrkräfte

· bereit sind zum Austausch über die Kinder sowie an drei Reflexionstreffen (Einstiegs-, Zwischenbilanz- und Bilanztreffen) jeweils einen halben Tag (nachmittags) teilnehmen

· eine Kostenbeteiligung in Höhe von 100,- Euro für die drei Reflexionssitzungen von der Schule finanziert bekommen

4. Schule und Eltern leisten eine finanzielle Beteiligung an der Lerntherapie

· diese beträgt für die Schule 5,- Euro pro Lerntherapiestunde und Kind

· auch die Eltern der Kinder zahlen mindestens 5,- Euro pro Lerntherapiestunde, die sie an die Schule entrichten

· die Schule wiederum rechnet ihre Beteiligung und die der Eltern mit dem KREISEL e.V. vierteljährlich ab

5. Sollte aufgrund von der Schule zu verantwortender Umstände (Klassenfahrt, Ausflug, etc.) ein Kind nicht an der Lerntherapie teilnehmen können, so muss dies mindestens 24 Stunden vorher der Lerntherapeutin mitgeteilt werden. Versäumt die Schule eine rechtzeitige Benachrichtigung, so werden ihr die Kosten für die ausgefallene Lerntherapiestunde i.H.v. 40,- Euro in Rechnung gestellt.

Die Kinder, die für eine Lerntherapie in Frage kommen, werden von den zuständigen Lehrern vorgeschlagen. Der KREISEL e.V. trifft dann nach Rücksprache mit den Lehrern und dem Lerntherapeuten die Entscheidung für die Teilnahme an dem lerntherapeutischen Projekt.

Nach 15 Stunden Therapie überprüfen zuständige Lehrer, Lerntherapeutin und KREISEL e.V., ob Lerntherapie für das jeweilige Kind die wirklich geeignete Therapieform ist.


………………………………………………


(für die Schule)

Hamburg, den ……………………………………
………………………………………………


(für den KREISEL e.V.)
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